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J u g e n d s t ra f re c ht

Häuser des Jugendrechts – ein bundesweiter Überblick  
Real, virtuell oder gar nicht?
Leon Lohrmann, Marcus Schaerff1

In Deutschland haben Häuser des Jugendrechts derzeit Konjunktur. Gerade in den 2010er Jahren ist die Anzahl der Einrichtungen stark ge-
stiegen. Der Beitrag soll daher neben einer kurzen Darstellung der Entstehungsgeschichte einen bundesweiten Überblick geben. Dabei wird 
insbesondere die vermehrt aufkommende virtuelle Variante in den Blick genommen und dieses Konzept auch im Hinblick auf Vor- und Nach- 
teile gegenüber den realen Einrichtungen diskutiert.

Keywords: Häuser des Jugendrechts, Virtuelle Häuser des Jugendrechts, Jugendkriminalpolitik, Jugendstrafverfahren, Community Courts

ten Nachbarschaftsgerichte in Deutschland Häuser des Jugendrechts 
entstehen konnten.

1. Community Courts (1990er Jahre)

Der erste Community Court wurde im Jahr 1993 mit dem New York  
Midtown Community Court in der Stadt New York eröffnet.4 Direkt  
am Times Square in Manhattan gelegen, verfolgt dieses erste pro-
blemlösungsorientierte Gericht (problem-solving court5) bei der Be-
kämpfung der sogenannten „quality of life offenses“ – Bagatellkrimi-
nalität wie Ladendiebstahl, Graffiti, Drogenbesitz und -missbrauch, 
Hehlerei, Prostitution oder Vandalismus – einen auf Resozialisierung 
statt auf Bestrafung angelegten Ansatz. Dazu arbeiten nicht nur die 
Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht) 
„unter einem Dach“ zusammen, sondern vor allem auch die Sozial-
behörden (Sozialarbeiter*innen, Familienfürsorge und Arbeitsamt).6

Ziel des Konzeptes ist es, den/die Täter*in, und nicht wie sonst in 
den Vereinigten Staaten üblich, allein die Tat in den Mittelpunkt des 
Strafverfahrens zu stellen. Durch die Zusammenführung und den 
besseren Informationsaustausch unter den beteiligten Institutionen 
können die meist multikomplexen kriminogenen Problemlagen der 
Täter*innen intensiver ermittelt und so effektiver und passgenauer 
Hilfe geleistet werden.7 Die Palette der Sanktionen und vor allem Hil-
fen, die dem Community Court dazu zur Verfügung stehen, ist breit 
gefächert und individualisierbar. So kann das Gericht zwar auch eine 
Geld- oder Freiheitsstrafe verhängen, die primäre Sanktion ist jedoch 
die Verhängung von gemeinnütziger Arbeit, je nach Bedarf kombi-
niert mit einer vor Ort angebotenen Drogenberatung, einem Arbeits-
training und einer Arbeitsvermittlung oder einer psychologischen 
Betreuung. Gerade für Täter*innen mit multiplen Problemen kann es 
von Vorteil sein, wenn alle Angebote in einem Gebäude konzentriert 

I. Einleitung

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Häuser des Jugendrechts stark 
zugenommen. Seit der Eröffnung der ersten Einrichtung in Stuttgart 
Bad Cannstatt im Jahr 1999 haben mehr als 30 weitere Häuser des 
Jugendrechts ihre Arbeit aufgenommen. Ende des Jahres 2021 wer-
den es bundesweit wohl sogar knapp 40 Häuser sein – Tendenz stei-
gend.2

In Häusern des Jugendrechts arbeiten die drei zentralen Akteure im 
jugendstrafrechtlichen Verfahren: Jugendhilfe im Strafverfahren (Ju-
gendgerichtshilfe3), Polizei und Staatsanwaltschaft, „unter einem 
Dach“ zusammen, um so die Kooperation untereinander zu effektivie-
ren. Angelehnt an das amerikanische Konzept der Community Courts 
soll vor allem durch die verbesserte Vernetzung dieser Institutionen 
nicht nur eine Beschleunigung strafrechtlicher Ermittlungen, sondern 
insbesondere eine zeitnah erfolgende und passgenauere Reaktion 
auf Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender und dadurch auch 
eine Reduktion der Jugendkriminalität insgesamt erreicht werden.

In den vergangenen beiden Dekaden haben viele Bundesländer die-
ses in Baden-Württemberg Ende der 1990er Jahre entwickelte Kon-
zept übernommen – allerdings mit teils deutlichen Unterschieden 
hinsichtlich der Umsetzung und Ausgestaltung. Für Nordrhein-West-
falen bedeutete dies z. B. eine Konzentration auf Intensivtäter*innen, 
wohingegen die Häuser des Jugendrechts in anderen Bundesländern 
meist eine Allzuständigkeit für alle jungen Täter*innen in ihrem Bezirk 
haben. In den letzten Jahren neu hinzugekommen ist eine virtuelle 
Variante für diese Einrichtungen, mit der versucht wird, eine enge Ko-
operation zwischen den beteiligten Institutionen zu ermöglichen, 
ohne diese jedoch in einem Gebäude unterzubringen.

Dieser Beitrag soll einen Überblick über alle bestehenden und sich 
in Planung befindenden Häuser des Jugendrechts geben, wobei ins-
besondere das neue Konzept einer rein virtuellen Ausgestaltung in 
den Blick genommen wird. Nach einer kurzen Darstellung der Ent-
stehungsgeschichte (II.) erfolgt eine bundesweite Bestandsaufnahme 
(III.), an die sich eine Untersuchung der dabei verfolgten Konzepte 
(real und virtuell) anschließt (IV.).

II. Entstehungsgeschichte

Der Ausgangspunkt für die deutschen Häuser des Jugendrechts liegt in 
den Community Courts in den Vereinigten Staaten begründet. Daher 
wird zu Beginn erklärt, wie aus der Idee der problemlösungsorientier-

1  Die Autoren danken Frau stud. iur. Lara Rosenstein für ihre Unterstützung  
bei der Erstellung dieses Beitrags.

2  Siehe Abbildung 1.
3  Siehe § 38 JGG, § 52 SGB VIII.
4  Henry & Kralstein, 2011, 1.
5  Für andere spezielle Tätergruppen (z. B. mit Drogen- oder innerfamiliären  

Problemen, Betroffene von Menschenschmuggel, Veteranen) wurden ebenfalls 
Gerichte dieser Art errichtet. 

6  Lang, 2011, 3–4; Feltes in Dreher & Feltes, 1998, 10; Lee & Martinez, 1998, 5.
7  Lang, 2011, 3–4; Lee & Martinez, 1998, 1–2.
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sind und so mehrere Hilfsangebote an einem Tag und an einem Ort 
wahrgenommen werden können.8 

Für die Umsetzung der Hilfsangebote stützt sich der Community Court 
neben der Kooperation mit Behörden und Sozialdiensten auch auf 
Partnerschaften mit Anwohner*innen, Unternehmen und lokalen 
Vereinen, ebenso wie für die Organisation der gemeinnützigen Ar - 
beit. Diese muss der/die Täter*in stets in der Nachbarschaft ableis ten, 
in der der Schaden durch die Tat eingetreten ist, beispielsweise bei ei-
nem Verein oder ortsansässigen Unternehmen, um diesen so öffent-
lich sichtbar wiedergutzumachen. Das kann für das Unternehmen 
auch die Möglichkeit bieten, neue Mitarbeiter*innen zu finden.9 Die 
Hilfsangebote des Community Court stehen aber allen Anwohner*in-
nen zur Verfügung, unabhängig davon, ob gegen die hilfsbedürftige 
Person ein Strafverfahren anhängig ist oder nicht.10 Letztlich wird so 
aus dem Gericht ein behördenübergreifendes Zentrum für Hilfen bei 
sozialen Problemen verschiedenster Art. Weltweit bestanden 2010 
über 60 Community Courts, davon allein 37 in den Vereinigten Staa-
ten.11

2.  „Nachbarschaftsgerichte“ –  
Die Anfänge in Stuttgart Bad Cannstatt

Die Idee der Community Courts hat über den damaligen Stuttgarter 
Polizeipräsidenten Volker Haas (1987–1999) auch Einzug in Deutsch-
land gefunden. In der Hochphase des „New Yorker Modells“ reiste 
Haas, wie viele deutsche Polizeipräsident*innen und Politiker*innen, 
in die Vereinigten Staaten, um sich über das „Wunder von New York“ zu  
informieren.12 Auf dieser Grundlage entwickelte er 1997 das Modell-
projekt des „Nachbarschaftsgerichts“.13 Unter der Bezeichnung „Haus 
der Gerechtigkeit“ sollte nach diesem Konzept durch einen verbes-
serten und effektiveren Informationsaustausch unter den in einem 
Gebäude zusammengelegten Institutionen Jugendhilfe, Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Gericht eine Optimierung staatlicher und 
kommunaler Reaktionen auf Straftaten realisiert werden. Angesichts 
der in Stuttgart zum damaligen Zeitpunkt hohen Jugendkriminali-
tätsrate beschränkte sich das Konzept auf jugendliche und heran-
wachsende Täter*innen.14

Nach anfänglicher Diskussion und erheblicher Kritik wurde die Einbe-
ziehung des Gerichts im Hinblick auf die grundgesetzlich verbürgte 
richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 Abs. 1 GG) zwar abgelehnt, die 
übrigen Institutionen sollten jedoch weiterhin unter dem neuen Na-
men „Haus des Jugendrechts“ 15 in einem Gebäude zusammengeführt 
werden. 

Während der Planungsphase wurde die Idee des Hauses des Jugend-
rechts in der Stuttgarter Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Widerstand 
kam unter anderem vom örtlichen Caritasverband und der Evangeli-
schen Gesellschaft – auch der Stuttgarter Jugendhausverein mahnte, 
die Kriminalprävention durch die Jugendarbeit in finanzieller Hinsicht 
nicht zu vernachlässigen.16 Bei der kommunalen SPD stieß das Vor-
haben ebenfalls auf Skepsis.17 Zudem formierte sich eine Bürgerini-
tiative gegen den ursprünglich für die Einrichtung geplanten Stand-
ort. In einem Schreiben an den Innen- und Justizminister des Landes 
äußerte sie die Befürchtung einer negativen Ausstrahlungswirkung 
der Einrichtung auf das gesamte Wohnviertel.18 Eine Lokalzeitung  
titelte sogar „Angst vor Haus des Jugendrechts“.19 Unter dem Druck der 
Bürgerinitiative wurde schließlich ein neuer Standort gefunden. Nach 
über zwei Jahren der Planung wurde im Jahr 1999 das erste Haus des 
Jugendrechts in Stuttgart Bad Cannstatt eröffnet.

III. Bundesweite Bestandsaufnahme

Auf Grundlage des Modells aus Baden-Württemberg haben viele 
Bundesländer in den vergangenen 20 Jahren eigene Adaptionen der 
Häuser des Jugendrechts entwickelt und entsprechende Einrichtungen 
eröffnet. Ihre zunehmende Bedeutung zeigt sich auch in den beiden 
zu diesem Thema in Köln (2012) und Paderborn (2019) veranstalteten 
bundesweiten Fachkongressen. Daher wird nach einer Darstellung 
des diesen Einrichtungen zugrundeliegenden Konzepts (reale Häuser) 
und seiner Weiterentwicklung (virtuelle Häuser) ein Überblick über die 
Entwicklung und Verbreitung in Deutschland in den vergangenen 
beiden Dekaden gegeben.20 

1. Ursprüngliches Konzept: Real

Ziel der Häuser des Jugendrechts ist die Förderung einer intensiveren 
und effektiveren behördenübergreifenden Zusammenarbeit der drei 
am Jugendstrafverfahren beteiligten Akteure: Jugendhilfe im Straf-
verfahren, Polizei und Jugendstaatsanwaltschaft. Hierzu sollen die 
drei Akteure, angelehnt an das amerikanische Konzept der Commu-
nity Courts,21 „unter einem Dach“ zusammenarbeiten.

Den rechtlichen Rahmen und vor allem auch die Grenze für diese Zu-
sammenarbeit bildet vor allem § 2 Abs. 1 JGG, der die Zielsetzung für 
die gesamte jugendstrafrechtliche Intervention formuliert: durch er-
zieherische Maßnahmen soll die Legalbewährung der konkreten jun-
gen Täter*innen erreicht werden. Das gesamte Jugendstrafverfahren 
ist dazu auf den konkret wegen der Tat beschuldigten jungen Men-
schen und seine erzieherischen Bedürfnisse zentriert.22 

Eine Auswertung der für die Häuser des Jugendrechts konstitutiven 
Kooperationsvereinbarungen zeigt jedoch, dass dieser Grundsatz 
allzu oft nicht ausreichend Berücksichtigung findet. Zwar sollen die 
Einrichtungen vor allem eine Beschleunigung strafrechtlicher Ermitt-
lungen durch eine optimierte Kommunikationsstruktur, eine zeitnah 
erfolgende angemessenere Reaktion auf die Straftaten Jugendlicher 
und Heranwachsender und letztlich eine Reduktion der Jugendkrimi-
nalität erreichen.23 Viele Häuser sollen darüber hinaus aber auch noch 
andere, mit der jugendstrafrechtlichen Zielsetzung inkompatible 
Aufgaben, wie z. B. die Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevöl-
kerung, umsetzen. Hierbei besteht die Gefahr, dass Entscheidungen 

   8  Lang, 2011, 3–4; Lee & Martinez, 1998, 4; Sviridoff, Rottmann et al., 2002, 7.2–8, 7.3–2, 
7.4–13.

   9  Lee & Martinez, 1998, 4.
10  Lang, 2011, 6.
11  Henry & Kralstein, 2011, 1.
12  Darnstädt, 1997; Feltes in Dreher & Feltes, 1998, 7.
13  Haus des Jugendrechts Stuttgart Bad-Cannstatt, 2002, 2; Haas in Dreher & Feltes, 

1998a, 161; 1998b, 185.
14  Haas in Dreher & Feltes, 1998c, 192.
15  Der Name geht auf einen Vorschlag des damaligen Oberbürgermeisters  

Wolfgang Schuster zurück.
16  Obst, 1997.
17  Möhnle, 1998.
18  Redaktion, 1997.
19  Haus des Jugendrechts, o. J.; siehe auch Lohrmann & Schaerff, 2021.
20  Die Angaben zu Bestand, Konzept, Eröffnung usw. beruhen auf eigenen  

Recherchen (Auskünfte von Ministerien, Polizeidienststellen, Jugendämtern,  
Staatsanwaltschaften sowie (Zeitungs-)Artikeln etc.).

21  Haas in Dreher & Feltes, 1998, 185.
22  BT-Drs. 16/6293, 9; Ostendorf in Ostendorf, 2016, § 2 Rn. 1; Brunner & Dölling, 2018, 

§ 2 Rn. 1; Goerdeler, 2008, 137.
23  Exemplarisch Haus des Jugendrechts Dortmund, 2016, 1.
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zuungunsten des jungen Beschuldigten beeinflusst werden könnten 
(z. B. Anklageerhebung statt Diversion).24

Umgesetzt werden sollen diese Ziele vor allem durch regelmäßige 
Hauskonferenzen zu aktuellen Sachverhalten und Problemstellungen, 
wöchentliche Frühbesprechungen, um Informationen über aktuelle 
Ermittlungsverfahren auszutauschen und vor allem anlassbezogene 
Fallkonferenzen, in denen versucht wird, die Maßnahmen für die jun-
gen Täter*innen zu finden, die weitere Straftaten verhindern und zu 
seiner/ihrer sozialen (Re-)Integration führen sollen. 

Oft geht mit der Errichtung eines Hauses des Jugendrechts bei der 
örtlichen Polizei auch eine Umstellung vom Tatort- auf das Wohnort-
prinzip einher, um eine sozialraum- und personenorientierte Sach-
bearbeitung zu ermöglichen. Auch bei der Jugendstaatsanwaltschaft 
erfolgt meist eine personenorientierte Sachbearbeitung durch be-
stimmte Dezernent*innen, die bei Bedarf sowohl die polizeilichen 
Vernehmungen begleiten können als auch die Sitzungsvertretung 
der von ihnen bearbeiteten Fälle übernehmen sollen. Darüber hinaus 
werden die Jugendstaatsanwaltschaft und die Jugendhilfe im Straf-
verfahren durch zügigere polizeiliche Vorausmeldungen frühzeitiger 
in das Verfahren eingebunden.25

2. Neue Organisationsform: Virtuell

Während das ursprüngliche Konzept für die Häuser des Jugendrechts 
damit auf die vor allem auch räumliche Konzentration der Akteure 
im Jugendstrafverfahren zur Verbesserung der Kooperation unter-
einander setzte, wurden alsbald auch andere Organisationsformen 
erwogen. Bereits im Jahr 2003 wurde in Baden-Württemberg über 
die Einführung einer virtuellen Variante für die Häuser des Jugendrechts 
beraten. Denn angesichts der jeweiligen geografischen Gegebenhei-
ten und der Kriminalitätsentwicklung sei die Errichtung einer realen 
Einrichtung nicht in jedem Landkreis erforderlich. Vor allem in großen 
ländlichen Gegenden stoße die angestrebte Regionalisierung der 
Tätigkeit von Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendhilfe im Strafver-
fahren an ihre Grenzen. Um aber auch in solchen Kreisen eine bessere 
Vernetzung und Zusammenarbeit zu ermöglichen, sei die Etablie-
rung virtueller Strukturen eine sinnvolle Alternative.26 Auch in Trier 
wurde 2007 die Einrichtung eines virtuellen Hauses des Jugendrechts 
erwogen.27

Bei diesem Konzept verbleibt jede Institution in ihrem Gebäude, 
stattdessen steht der personenunabhängige und institutionalisierte 
Aufbau einer virtuellen digitalen Kommunikationsstruktur im Vorder-
grund. Virtuell bedeutet dabei allerdings nicht, dass, wie der Begriff 
zunächst vielleicht nahelegen mag, die beteiligten Mitarbeiter*innen 
der drei Institutionen ausschließlich auf rein elektronischem Wege  
(E-Mail, Telefon, Videokonferenz) zusammenarbeiten. Vielmehr finden 
daneben, wie in den realen Einrichtungen auch, regelmäßig persön-
liche Fallkonferenzen statt, die abwechselnd in den Räumlichkeiten 
der Kooperationspartner durchgeführt werden. Auch die personen-
orientierte Sachbearbeitung und die frühzeitigen polizeilichen Vor-
ausmeldungen sind integraler Bestandteil des virtuellen Konzepts.

3. Verbreitung der Häuser des Jugendrechts

Nach der Eröffnung der ersten Einrichtung in Stuttgart Bad Cannstatt 
im Jahr 1999 verlief die weitere Verbreitung zunächst eher schlep-
pend, in der folgenden Dekade kamen lediglich vier neue Häuser des 
Jugendrechts hinzu: die Jugendstation28 in Gera (2000) und die Ein-

richtungen in Ludwigshafen (2005), Mainz (2008) und Köln (2009). 
Während die Einrichtungen in Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz dabei mit einer Allzuständigkeit für alle durch junge Täter*innen 
begangenen Straftaten in ihrem jeweiligen örtlichen Zuständigkeits-
bereich29 ausgestattet waren, wurde 2009 mit dem Kölner Haus des 
Jugendrechts die erste Einrichtung mit spezialisierter Zuständigkeit nur 
für jugendliche und heranwachsende Intensivtäter*innen30 eröffnet. 
Seitdem fördert die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen die 
Schaffung weiterer Einrichtungen,31 so z. B. in Dortmund (2016) und 
Essen (2018), mit dem Ziel, vermehrt Mehrfachtatverdächtige und In-
tensivtäter*innen in den Fokus zu nehmen.32

In den 2010er Jahren nahm die Entwicklung mit der Errichtung von 
insgesamt 27 Einrichtungen deutlich an Intensität zu. Das gilt vor al-
lem zum Ende der Dekade hin, wo allein zwischen den Jahren 2015 
und 2020 21 neue Häuser des Jugendrechts hinzugekommen sind  
(siehe Abbildung 1). Diese Zunahme wurde dabei im Wesentlichen 
von den Ländern Niedersachsen (5) und Bayern (3), die dabei jeweils 
primär auf die virtuelle Variante setzten, sowie Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen (je 4) und Hessen (3) getragen. 

Die massive Gründungsaktivität vor allem in den letzten Jahren könn-
te den Eindruck erwecken, dass (neue) wissenschaftliche Erkennt-
nisse diesen Einrichtungen z. B. eine positive Wirkung auf die Rück-
fallrate junger Täter*innen attestiert haben. Doch das Gegenteil ist 
der Fall. Zwar wurden vier der bis Ende 2020 eröffneten 34 Häuser 
des Jugendrechts wissenschaftlich evaluiert bzw. begleitet: in Stutt-
gart Bad Cannstatt und Ludwigshafen durch das Institut für Sozial-
pädagogische Forschung Mainz e. V. und in Wiesbaden und Frankfurt 
am Main-Höchst durch die Kriminologische Zentralstelle e. V.33 Keine 
Einrichtung wurde allerdings einer dringend benötigten Wirkungs-
analyse insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Rückfallraten 
der jungen Proband*innen unterzogen.34 Belastbare Daten über 
eine potenzielle Delinquenz reduzierende Wirkung sind somit nicht 
vorhanden.35 Auch in Bezug auf das primär angestrebte Ziel der Ver-
fahrensbeschleunigung besteht noch erheblicher Forschungsbe-
darf. Die bisherigen empirischen Erkenntnisse stützen die allgemein 
anerkannte Annahme, schnelles Sanktionieren trage zu weniger 
Delinquenz bei,36 jedenfalls nicht.37 Dennoch sollen auch ohne ent-

24  Lohrmann & Schaerff, 2021.
25  Feuerhelm & Kügler, 2003, 22.
26  Feuerhelm & Kügler, 2003, 199.
27  Haus des Jugendrechts Trier, 2011, 5.
28  Die Thüringer Jugendstationen verfolgen insoweit dasselbe Konzept, nur unter 

einer abweichenden Bezeichnung, vgl. Thüringer Generalstaats anwaltschaft, 2010; 
2014.

29  Ausgenommen sind Straftaten, die in spezialisierten Dezernaten (z. B. Kapitaldelik-
te) bearbeitet werden.

30  Als Intensivtäter*in gilt im Haus des Jugendrechts in Köln wer mindestens 14 und 
höchstens 20 Jahre alt ist, durch Hilfen zur Erziehung schwer zu erreichen ist, und 
innerhalb eines Jahres mindestens fünf Straftaten aus einem bestimmten Delikts-
spektrum begeht (Raub, räuberische Erpressung, KV, Straftaten gegen die persön-
liche Freiheit, Diebstahl), Monsieur, 2019, 8.

31  Landtag NRW, Plenarprotokoll 17/68, 84.
32  Haus des Jugendrechts Dortmund, 2016, 2; Haus des Jugendrechts Essen, 2017, 6.
33  Feuerhelm & Kügler, 2003; Müller, Mutke & Wink, 2008; Linz, 2013.
34  Siehe hierzu aber KrimZ, o. J.
35  Boers & Schaerff, 2020, 8; Lohrmann & Schaerff, 2021; Meier in Walsh, Pniewski et al., 

2018, 652.
36  RiJGG Nr. 6 zu § 43, Nr. 1 zu § 55; Ostendorf & Drenkhahn, 2020, Rn. 62; Beulke & 

Swoboda, 2020, Rn. 641, 914; Schatz, 2015, 806–807.
37  Ebert, 2012, 143–144; Bliesener & Thomas, 2012, 382, 387; Verrel in Hilgendorf & 

Rengier, 2012, 530. 
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sprechende wissenschaftliche Befunde an vielen Standorten in den 
nächsten Jahren Häuser des Jugendrechts entstehen (siehe Abbildung 1).

Die Verbreitung der Häuser des Jugendrechts konzentriert sich danach 
auf neun Bundesländer, wobei der Schwerpunkt vor allem im Westen 
und Südwesten liegt: Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
mit je sechs sowie Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit je 
fünf Einrichtungen. Im Osten hingegen finden sich nur in zwei Bun-
desländern: Thüringen (Gera und Jena) und Sachsen (Leipzig), der-
zeit insgesamt drei solche Einrichtungen; mit Görlitz und Bautzen 
kommen voraussichtlich 2022 zwei weitere hinzu. Während damit 
rund die Hälfte der Bundesländer zum Teil nachhaltig auf das Kon-
zept des Hauses des Jugendrechts zur Effektivierung der Bekämpfung 
der Jugendkriminalität setzt, scheint die andere Hälfte hiervon nicht 
überzeugt zu sein. So existieren in Berlin, Brandenburg, Bremen,38 
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein bislang keine Einrichtungen, und bei der Mehrzahl der 
Landesregierungen bestehen derzeit auch keine diesbezüglichen 
Planungen.39 Begründet wird die Ablehnung beispielsweise im länd-
lich strukturierten Flächenland Schleswig-Holstein damit, dass räum-
lich konzentrierte Konzepte wie Häuser des Jugendrechts nicht erfor-
derlich seien.40 Hamburg dagegen verweist aufgrund seiner Situation 
als Stadtstaat auf die bereits bestehenden intensiven Kooperations-
beziehungen zwischen den einzelnen Institutionen.41

Hinsichtlich der gewählten Organisationsform für das Haus des Ju-
gendrechts griffen die meisten Städte aufgrund der durchgeführten 
Evaluationen in Stuttgart Bad Cannstatt und Ludwigshafen zunächst 
auf das Konzept einer realen Einrichtung zurück. Erst im Jahr 2015 
wurden mit den Standorten in Fürth und Aschaffenburg die ersten 
virtuellen Einrichtungen dieser Art eröffnet. Der damalige bayerische 
Staatsminister der Justiz Bausback begründete die Entscheidung ge-
gen reale und für virtuelle Häuser damit, dass so keine neuen Räum-
lichkeiten gefunden werden müssten, die Mitarbeiter*innen in ihren 
ursprünglichen Behörden bleiben könnten und der Verwaltungsauf-
wand somit auf ein Minimum beschränkt werden könne.42 Seitdem 
wurden in Bayern und im Saarland ausschließlich sowie in Hessen 
und Niedersachsen teilweise (weitere) virtuelle Häuser des Jugend-
rechts eingerichtet (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 1 
Entwicklung der bundesweiten 
Verbreitung der Häuser des 
Jugendrechts 1998–2022  
(aufaddierte Zahlen); gestrichelte 
Linie: projektiert.

Abbildung 2 
Bundesweite Entwicklung der 
virtuellen Häuser des Jugendrechts 
2015–2020 (aufaddierte Zahlen).

38  In Bremen wird jedoch auf Grundlage des Koalitionsvertrags (2019–2023)  
derzeit die Schaffung eines Hauses des Jugendrechts geprüft, SPD Bremen,  
Bündnis 90/Die Grüne Bremen & Die Linke Bremen, 2019, 117.

39  Vgl. z. B. Sachsen-Anhalt, LT-Drs. 7/5894, 2–3. 
40  Justizministerium Schleswig-Holstein, persönliche Mitteilung vom 23.07.2020.
41  Justizbehörde Hamburg, persönliche Mitteilung vom 20.11.2019; so auch  

Sachsen-Anhalt, LT-Drs. 7/5894, 2–3.
42  Bausback, 2015, 5. 
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IV. Real, virtuell oder gar nicht?

Im wissenschaftlichen und kriminalpolitischen Diskurs ist das Konzept 
der Häuser des Jugendrechts bislang wenig präsent. Dies mag unter 
anderem auch an der geringen Datenlage hinsichtlich potenzieller Ef-
fekte auf die Delinquenz Jugendlicher und Heranwachsender liegen. 
Unabhängig davon bestehen jedoch auch grundlegende Bedenken 
gegen eine zu eng verzahnte behördenübergreifende Zusammen-
arbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe im Straf-
verfahren. Im Folgenden werden einige zentrale Aspekte aufgegriffen 
und das Potential realer und virtueller Konzepte im Kontext effektiver 
behördenübergreifender Zusammenarbeit näher betrachtet.

1. Risiko eines übermäßigen Informationsaustausches

Das erste und insoweit grundlegendste Problem eines solchen Ko-
operationsmodells ist das Zusammentreffen zweier strukturell auf-
grund ihrer sozialrechtlichen bzw. strafrechtlichen Verortung inkom-
patibler Systeme, zwischen sozialpädagogisch begründetem Helfen 
einerseits und kriminalrechtlich legitimiertem Strafen andererseits.43

Denn auf der einen Seite stehen mit Jugendstaatsanwaltschaft und 
Polizei die beiden zur Strafverfolgung im Haus des Jugendrechts beru-
fenen Akteure. Sie sind nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, wegen 
aller verfolgbaren Straftaten Ermittlungen aufzunehmen und den 
Sachverhalt so gründlich wie möglich zu erforschen (§§ 152 Abs. 2, 160 
Abs. 1, 163 Abs. 1 S. 1 StPO). Hierzu dienen insoweit nicht nur formelle 
Ermittlungsmaßnahmen, wie offizielle Vernehmungen und Befragun-
gen, sondern auch allgemeine informatorische Gespräche mit jeder 
potenziellen Informationsquelle.44

Dem gegenüber steht die regelmäßig von den Jugendämtern ge-
tragene Jugendhilfe im Strafverfahren. Diese hat hingegen die Aufgabe, 
die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit best-
möglich zu fördern.45 Dazu wirkt sie im Falle von Straftaten gem. § 52  
SGB VIII i. V. m. § 38 Abs. 2, 3 JGG auch im gesamten jugendstrafrecht-
lichen Verfahren mit und ermittelt in diesem Zusammenhang auch 
den persönlichen, familiären, sozialen und wirtschaftlichen Hinter-
grund des Jugendlichen.46 

Auch wenn mit der Erforschung dieser Umstände gerade keine tat-
bezogenen Ermittlungen gemeint sind,47 können die Mitarbeitenden 
der Jugendhilfe (Jugendhelfer*innen, meist Sozialarbeiter*innen) 
aber dennoch im Rahmen persönlicher Gespräche mit dem Jugend-
lichen und seinem sozialen Umfeld auch nähere Informationen zum 
Anlassdelikt und möglicherweise sogar zu weiteren Straftaten erlan-
gen, die den Strafverfolgungsbehörden bislang unbekannt sind. Der 
Weitergabe dieser Informationen, die als Sozialdaten umfassend dem 
strengen Datenschutz des Sozialrechts unterliegen,48 an die Strafver-
folgungsbehörden setzt das Gesetz zum Teil enge Grenzen,49 wobei 
insoweit zwischen Polizei und Jugendstaatsanwaltschaft unterschie-
den werden muss. 

An die Jugendstaatsanwaltschaft ist die Weitergabe dieser höchstper-
sönlichen Daten zur Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden 
sind, datenschutzrechtlich grundsätzlich zulässig. Dazu gehört zum 
Beispiel, ihr durch diese umfassenden Informationen zur Persönlich-
keit, zum sozialen Umfeld etc. eine informierte Entscheidung bei der 
zentralen Weichenstellung: Diversion oder Anklage, zum Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens zu ermöglichen. Sie zählt gem. § 38 Abs. 2, 3 JGG 

neben dem Jugendgericht daher zu den Institutionen, für die diese 
Daten erhoben werden.50 Für die Polizei hingegen gilt das ausdrück-
lich nicht,51 ist diese doch – anders als die Jugendstaatsanwalt-
schaft – weder Verfahrensherrin noch gesetzlich zu solchen persön-
lichkeitsbezogenen Nachforschungen berufen, sondern nur für die 
Ermittlungen zur Tat.52 Gegenüber Polizeibeamt*innen haben die 
Jugendhelfer*innen daher ein vollumfängliches sozialrechtliches 
Schweigerecht und auch eine entsprechende -pflicht für alle im Rah-
men dieser Nachforschungen bekannt gewordenen Informationen 
einschließlich solcher zu (weiteren) Straftaten.53 Vor diesem Hinter-
grund erscheint ein Informationsaustausch zwischen Jugendhilfe 
und Polizei, wie er in den Häusern des Jugendrechts durch die regel-
mäßigen Haus- und Fallkonferenzen sowie Frühbesprechungen vor-
gesehen ist, soweit nicht der/die Betroffene zuvor seine Einwilligung 
erteilt,54 rechtlich durchaus problematisch.55 Auch die, infolge der 
gemeinsamen Unterbringung, kurzen und vor allem informellen In-
formationswege zwischen Jugendhilfe im Strafverfahren und Polizei 
könnten vor diesem Hintergrund mitunter nicht unproblematisch 
sein.56 Angesichts der eindeutigen Übermittlungsregelungen kann 
und muss die Jugendhilfe entsprechenden Anfragen ebenso wie 
möglicherweise auch subtilem Druck aus dem Ermittlungsbereich in 
den Häusern des Jugendrechts selbstbewusst entgegentreten.57 Dies 
kann jedoch zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsatmosphäre zwi-
schen den beteiligten Institutionen führen.58

Insgesamt ist es wichtig sicherzustellen, dass die Jugendhelfer*innen 
weiterhin gerade auch in diesem Kontext ausreichend über den So-
zialdatenschutz und ihre sich hieraus ergebenden Rechte informiert 
sind.59

43  Trenczek & Goldberg, 2016, 157; siehe auch Eisenberg & Kölbel, 2020, § 43 Rn. 16b.
44  Emig in Dollinger & Schmidt-Semisch, 2010, 149.
45  § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, 2, §§ 11 ff., 50 Abs. 3 SGB VIII.
46  § 52 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 38 Abs. 2 S. 2 JGG.
47  Trenczek & Goldberg, 2016, 262; Sonnen in Diemer, Schatz & Sonnen, 2020, § 43 Rn. 3.
48  § 67 Abs. 2 S. 1 SGB X i. V. m. Art. 4 Nr. 1 Verordnung (EU) 2016/679; Hoffmann in 

Münder, Meysen & Trenczek 2019, § 64 Rn. 21; Riekenbrauk in Kunkel,  
Kepert & Pattar, 2018, § 52 Rn. 63; Laubenthal, Baier & Nestler, 2015, Rn. 195.

49  Riekenbrauk, 2019, 198–208; 2011, 74–83; 2014, 379–393; Sonnen in Diemer,  
Schatz & Sonnen, 2020, § 38 Rn. 22.

50  § 64 Abs. 1 SGB VIII, § 69 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 SGB X i. V. m. §§ 62 Abs. 3 Nr. 2c,  
52 SGB VIII i. V. m. § 38 Abs. 2 S. 2 JGG.

51  Hoffmann in Münder, Meysen & Trenczek, 2019, § 64 Rn. 22; Trenczek in Münder, 
Meysen & Trenczek, 2019, § 52 Rn. 29 und Fn. 78; Kunkel in Kunkel, Kepert & Pattar, 
2018, § 61 Rn. 289; Sommerfeld in Ostendorf, 2016, § 43 Rn. 10; wohl auch  
Brunner & Dölling 2018, § 38 Rn. 48.

52  § 43 Abs. 1 S. 1, § 38 Abs. 2 JGG; Sonnen in Diemer, Schatz & Sonnen, 2020, § 43 Rn. 3; 
Eisenberg & Kölbel, 2020, § 43 Rn. 16c–16d.

53  § 78 I SGB X, § 35 III SGB I; Eisenberg & Kölbel, 2020, § 38 Rn. 11; Beulke & Swoboda, 
2020, Rn. 692; Laubenthal, 1993, 104–105; wohl auch Brunner & Dölling 2018, § 38 
Rn. 28.

54  Zweifelnd an der Wirksamkeit z. B. Eisenberg & Kölbel, 2020, § 43 Rn. 17b.
55  So auch Riekenbrauk in Kunkel, Kepert & Pattar, 2018, § 52 Rn. 63; Deutsche  

Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V., 2014, 66;  
Coskun, 2013, 287; vgl. auch BR-Drs. 5/21, 105.

56  So Eisenberg & Kölbel, 2020, § 43 Rn. 17a–17b; Trenczek & Goldberg, 2016, 461;  
Riekenbrauk in Neubacher & Kubink, 2014, 390; Emig in Dollinger & Schmidt- 
Semisch, 2010, 150.

57  So in Osnabrück, wo Informationsanfragen der Polizei seitens der Jugendhilfe im 
Strafverfahren häufig zurückgewiesen werden mussten, siehe Stadt Osnabrück, 
2020, 109.

58  Stadt Osnabrück, 2020, 109.
59  Riekenbrauk in Kunkel, Kepert & Pattar 2018, § 52 Rn. 63; BR-Drs. 5/21, 105.
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Gewiss leistet ein virtuelles Haus des Jugendrechts auch hier keine voll-
ständige Abhilfe, wenn sich die Kooperationspartner ebenfalls in re-
gelmäßigen Abständen zu persönlichen Fallkonferenzen treffen. Die 
Gefahr der unbeabsichtigten Weitergabe von Informationen könnte 
aber durch die räumliche Trennung zumindest gemindert werden.

2.  Vertrauensverhältnis zwischen Jugendhelfer*innen  
und Proband*innen

Das für eine erfolgreiche Betreuung und effektive Begleitung von 
jugendstrafrechtlichen Sanktionen essentielle Vertrauensverhältnis 
des/der Beschuldigten zu den Jugendhelfer*innen60 könnte dabei 
durch den Anschein einer Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs-
behörden, wie er durch die gemeinsame Unterbringung in einem Ge-
bäude erzeugt wird, gefährdet werden.61 Der Verdacht „die stecken 
doch alle unter einer Decke“ drängt sich gerade dann auf, wenn die 
Behörden auch wirklich alle „unter einem Dach“ untergebracht sind. 
Slogans in den Medien, wie „drei Behörden eine Klingel“,62 könnten 
auf die Gefahr einer fehlenden Distanz zwischen Strafverfolgungs-
behörden und Jugendhilfe hindeuten, insbesondere da erstere vor 
allem in personeller Hinsicht die Arbeitsabläufe in den Häusern des 
Jugendrechts dominieren.63 Ein solcher Eindruck könnte dazu führen, 
dass sich junge Täter*innen und ihr Umfeld nicht oder zumindest 
nicht mehr so leicht gegenüber den Jugendhelfer*innen öffnen.64 
Das kann die Ermittlung der persönlichen und sozialen Umstände des 
Jugendlichen und auch die Betreuung während des Verfahrens sowie 
die Durchführung verhängter jugendstrafrechtlicher Maßnahmen – 
was durch die sich hierin widerspiegelnde Doppelrolle der Jugend-
hilfe (Double Bind) ohnehin erschwert ist65 – weiter beeinträchtigen. 
So betonte ein Jugendstaatsanwalt, „dass man sehr aufpassen muss, 
dass man nicht zu kumpaneimäßig unterwegs ist. Da trifft sich der Polizist 
mit dem Sozialarbeiter auf dem Weg zur Toilette oder bei irgendeiner ge-
meinsamen Besprechung oder beim gemeinsamen Betriebsausflug (…) 
So ein Jugendlicher könnte schon den Eindruck haben, die sitzen in einem 
Haus, die kennen sich alle (…).“ 66

Die unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten der Akteure 
müssen daher gerade nach außen hin eindeutig erkennbar sein. Eine 
Unterbringung auf unterschiedlichen Etagen, wie dies im Haus des Ju-
gendrechts in Essen der Fall ist, ist zwar ein erster Schritt in diese Rich-
tung. Aber erst durch eigene Eingänge würde die Trennung der ver-
schiedenen Bereiche auch für die Öffentlichkeit ausreichend sichtbar. 
Bei einer Einrichtung, die – wie nun in Düsseldorf geplant67 – über 
einer aktiven zentral gelegenen Polizeiwache untergebracht wird, 
werden jedoch auch keine separaten Eingangsbereiche mehr helfen. 
Ein virtuelles Haus des Jugendrechts hätte insoweit den Vorteil, dass 
die Jugendhilfe im Strafverfahren an ihrem bisherigen Sitz verbleiben 
könnte und dadurch die Voraussetzungen für ein solides Vertrauens-
verhältnis gewahrt blieben.

3.  Beeinträchtigung funktionierender Netzwerke und  
routinierter Arbeitsabläufe

An vielen Orten regte sich von den am Jugendstrafverfahren betei-
ligten Akteuren erhebliche Kritik an der Errichtung eines Hauses des 
Jugendrechts.68 So waren in Dresden alle beteiligten Institutionen 
gegen die gemeinsame räumliche Unterbringung,69 weil das An-
gebot vor Ort schon sehr gut sei und bereits ein funktionierender 
Informationsaustausch und ein entsprechendes Netzwerk bestehe. 
Das vorhan dene Interventions- und Unterstützungsangebot sei viel 
umfänglicher als es ein Haus des Jugendrechts leisten könne.70 Auch 

in Düsseldorf standen die beteiligten Institutionen einer solchen 
Einrichtung lange ablehnend gegenüber, arbeiteten diese doch seit 
Jahren erfolgreich zusammen, die regelmäßigen Absprachen per  
E-Mail und Telefon wurden von den Jugenddezernent*innen und 
Sozialarbeiter*innen stets als direkt und intakt empfunden. Dennoch 
wurde auf politischen Druck71 die gemeinsame räumliche Unterbrin-
gung vereinbart. Die Errichtung eines Hauses des Jugendrechts kann 
insofern also auch direkte negative Folgen nach sich ziehen, wenn 
dadurch bestehende, gut funktionierende Verfahrensabläufe um-
strukturiert und so beeinträchtigt werden.

Im Ergebnis sollte daher stets konkret vor Ort geschaut werden, ob 
durch die räumliche Zusammenlegung noch ein über die bereits be-
stehenden Kommunikationsstrukturen und Verfahrensabläufe hinaus 
relevanter Mehrwert geschaffen werden kann.

4.  Personenunabhängige und institutionalisierte  
Zusammenarbeit

An vielen Orten existiert zwar bereits eine gut funktionierende und 
effektive Zusammenarbeit,72 die jedoch (noch) zu stark auf dem En-
gagement einzelner Personen und deren persönlichen Kontakten 
basiert. Ein reales Haus des Jugendrechts könnte hier Abhilfe schaffen, 
indem es die Zusammenarbeit unter einem Dach institutionalisiert 
und damit personenunabhängiger gestaltet. 

Kritisch ist dabei allerdings zunächst die hohe Fluktuationsrate, ins-
besondere bei den Akteuren aus dem Bereich der Strafverfolgung, zu 
sehen. So ist gerade bei der Staatsanwaltschaft das Jugendstrafrecht 
vielfach nur eine Ausbildungs- und Durchgangsstation. Im Jahr 2013 
waren 39 % der in einer Studie befragten Jugendstaatsanwält*innen 
höchstens zwei Jahre in diesem Bereich tätig und lediglich bei 37 % 
waren es zumindest mehr als fünf Jahre.73 Personalrochaden inner-
halb der beteiligten Institutionen könnten so zu einem Prozess des 
„ewigen Kennenlernens“ führen und dadurch routinierte Arbeits-
abläufe erschweren, wie in Osnabrück, wo die Jugendhilfe häufige 
Wechsel unter den Staatsanwält*innen im Haus des Jugendrechts be-
klagte.74 Bei der Schaffung weiterer Einrichtungen sollte daher sicher-
gestellt werden, dass sowohl auf der Seite der Ermittlungsbehörden 
als auch auf Seiten der Jugendhilfe im Strafverfahren eine personelle 
Kontinuität gewährleistet ist.

60  Trenczek & Goldberg, 2016, 461; Riekenbrauk in Neubacher & Kubink, 2014, 389.
61  Gerhard, 2008, 186; Riekenbrauk, 2011, 389; Trenczek & Goldberg, 2016, 461.
62  Stinauer, 2009.
63  So Eisenberg & Kölbel, 2020, § 43 Rn. 17a–17b; Trenczek & Goldberg, 2016, 461; 

Riekenbrauk in Neubacher & Kubink, 2014, 390.
64  So auch Riekenbrauk in Kunkel, Kepert & Pattar, 2018, § 52 Rn. 63.
65  Laubenthal, Baier & Nestler, 2015, Rn. 225-227; Eisenberg & Kölbel, 2020, § 38 Rn. 55.
66  Müller, Mutke & Wink, 2008, 216.
67  Geilhausen, 2020, 16.
68  Pleil, 2018a.
69  Pleil, 2018b; so z. B. auch beim Haus des Jugendrechts Pforzheim, siehe Jung-Pätzold 

& Hoffmann, 2015, 16.
70  Kilian, 2019, 221.
71  Geilhausen, 2020, 16; so z. B. auch beim Haus des Jugendrechts Pforzheim,  

siehe Jung-Pätzold & Hoffmann, 2015, 17.
72  Sachsen-Anhalt, LT-Drs. 7/5894, 2–3.
73  Trenczek & Goldberg, 2016, 336; Höynck & Leuschner, 2014, 55–56.
74  Stadt Osnabrück, 2020, 110.
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Des Weiteren erstreckt sich die staatsanwaltschaftliche Zuständig-
keit häufig (nach einer Studie aus dem Jahr 2013 bei 62 % der be-
fragten Staatsanwält*innen)75 nicht allein auf das Jugendstrafrecht, 
vielmehr müssen daneben auch Verfahren aus dem allgemeinen 
Strafrecht bearbeitet werden.76 Bei einer Integration der Staatsan-
waltschaft in das Haus des Jugendrechts würde dies bedeuten, dass 
der/die (Jugend-)Staatsanwalt*in entweder zwei Arbeitsplätze ha-
ben müsste und damit nur partiell im Haus anwesend sein könnte 
mit abträglichen Folgen für die intensivere Zusammenarbeit. Oder 
aber, dass auch erwachsene Täter*innen z. B. zur Vernehmung in die 
Einrichtung kommen müssten, was aber angesichts des unvermeid-
lichen Kontakts mit auch sehr jungen Täter*innen oder sogar nur hil-
fesuchenden Jugendlichen zu verhindern ist. Dies gilt umso mehr, 
wenn für die Strafverfolgungsbehörden zu wenige Fälle, gerade bei 
auf Intensivtäter*innen spezialisierten Häusern, vorhanden sind und 
insoweit notwendigerweise auch allgemeine Strafverfahren bearbei-
tet werden müssen. Insoweit sollte auch sichergestellt werden, dass 
die Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhand-
lung von den Jugendstaatsanwälten aus dem Haus des Jugendrechts 
wahrgenommen wird.

Gerade letzteres Problem ließe sich durch ein virtuelles Haus des  
Jugendrechts vermeiden und würde auch eher dem tatsächlichen  
Dezernatszuschnitt bei der Staatsanwaltschaft, mitunter auch der 
Polizei, gerecht.

5. Kosten-Nutzen-Aspekt

Freilich spielen auch die Kosten bei einem Projekt dieser Größenord-
nung eine Rolle. In der Vergangenheit kam es in manchen Städten77 
zu unerwarteten Mehrkosten durch Mietrechtsstreitigkeiten, zusätzli-
che Renovierungsarbeiten und damit verbundene Verzögerungen. In 
Düsseldorf bestanden unter den Landes- und städtischen Behörden 
erhebliche Differenzen darüber, wer welchen Anteil an den Kosten 
für die gemeinsame Immobilie trägt.78 Auch in Münster könnte der 
Umstand, dass – trotz entsprechender Kritik der Stadt – nicht nur 
die Jugendsachbearbeiter*innen der Polizei, sondern das gesamte 
Kommissariat in das neue Haus des Jugendrechts umzieht, ein Hinweis 
dafür sein, dass wohl auch andere Erwägungen, wie die Bewältigung 
von Raum engpässen bei der Polizei, im Vordergrund standen.79 Die, 
auch von den beteiligten Institutionen in Münster registrierte, rück-
läufige Jugendkriminalität scheint ein Projekt solchen Ausmaßes 
jedenfalls nicht angemessen rechtfertigen zu können.80

Es muss daher die Frage gestellt werden, ob die mit dem Konzept 
des Hauses des Jugendrechts verbundenen Verfahrensabläufe und 
optimierten Kommunikationsstrukturen nicht auch kostengünstiger 
auf virtuellem Weg und in regelmäßigen Konferenzen ebenso zielfüh-
rend realisiert werden können.81

6. Weitläufige flächendeckende Gegenden

Gerade im ländlichen Raum stößt das Konzept eines realen Hau-
ses des Jugendrechts an seine Grenzen. Je nach Behördenstruktur 
und Kriminalitätsaufkommen ist nicht in jedem städtischen oder 
kommunalen Gebiet die Schaffung einer solchen Einrichtung er-
forderlich. Zum einen bestehen bei den Jugendämtern in ländli-
chen Regionen und kleineren Kommunen teilweise Personaleng-
pässe, sodass eine reale Einrichtung schwer realisierbar erscheint. 
Zum anderen bietet die meist geringere Kriminalitätsbelastung 
auch keinen Anlass für neue Einrichtungen. Eine bessere personel-

le Vernetzung via E-Mail, Telefon, Videokonferenz und regel mäßige 
persönliche Fallkonferenzen erscheinen in ländlichen Gegenden  
daher eher eine sinnvolle Alternative zu sein.

7. Ausblick (drei-Stufen-Modell)

Die verschiedenen aufgezeigten Aspekte erschweren eine klare Stel-
lungnahme, denn beide Konzepte haben ihre Vorteile und Grenzen. 
Um die Vorteile bereits bestehender Strukturen sowie beider Konzep-
te auch größtmöglich nutzen zu können, würde sich für die Planung 
weiterer Häuser des Jugendrechts ein drei-Stufen-Modell anbieten.

Auf der ersten Stufe sollte sich die Planungsgruppe aus Vertreter*innen 
der möglichen Kooperationspartner vor Ort fragen, ob ein Haus des 
Jugendrechts überhaupt notwendig erscheint. Neben der aktuellen 
Entwicklung der Jugendkriminalität und den Daten zur durchschnitt-
lichen Verfahrensdauer sollten insbesondere die bereits bestehenden 
Kommunikationsstrukturen und Verfahrensabläufe bewertet werden. 
Bestehen bereits gute (digitale) Verbindungen? Treffen sich die Ver-
treter*innen von Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendhilfe 
im Strafverfahren schon regelmäßig zu Runden Tischen oder fallbe-
zogenen Konferenzen? 

Wird auf dieser Grundlage ein weiterer Handlungsbedarf festge-
stellt, kann sich die Planungsgruppe auf der zweiten Stufe fragen, ob 
nicht ein virtuelles Haus des Jugendrechts für die Intensivierung der 
Zusammenarbeit ausreichend wäre. Dies dürfte gerade in ländlichen 
Gegenden aufgrund der Behördenstruktur, der meist geringeren Ju-
gendkriminalitätsbelastung, der Vermeidung der Standort- und Im-
mobilienfrage, des Konfliktpotenzials bezüglich der Kostenübernah-
me sowie möglicher längerer Arbeitswege der Mitarbeiter*innen und 
längerer Anreisewege für die jungen Klient*innen regelmäßig der Fall 
sein. Aber auch auf städtischer Ebene können, sofern bereits Koope-
rations- und Kommunikationsstrukturen bestehen, diese genauso 
gut – aber deutlich kostengünstiger – auf virtuellem Weg effektiviert 
werden. 

Nur wenn der Planungsgruppe auch die virtuelle Variante nicht 
ausreichend erscheint, sollte als dritte Stufe der Aufbau eines realen 
Hauses des Jugendrechts erwogen werden. So könnten mögliche Syn-
ergieeffekte einer gemeinsamen räumlichen Unterbringung genutzt 
und die Kooperation tatsächlich verbessert werden.

75  Höynck & Leuschner, 2014, 47-48. Der Anteil der anderen Verfahren lag im  
Durchschnitt bei rund 50 %; siehe für Baden-Württemberg, LT-Drs. 16/9258, 7–8.

76  So sind z. B. im Haus des Jugendrechts Pforzheim-Enzkreis zwei Staatsanwälte aus 
einer für alle Straftaten und -täter zuständigen Abteilung mit einem Stellenanteil 
von insgesamt nur 0,35 und eine Amtsanwältin mit einem Anteil von 0,15 einge-
setzt, Baden-Württemberg, LT-Drs. 16/9258, 8.

77  Köln, Osnabrück und Düsseldorf.
78  Geilhausen, 2020, 16.
79  Stadt Münster, 2019a, 5; 2020, 5–6. 
80  Polizeipräsidium Münster, 2020, 25; Stadt Münster, 2019b, 1.
81  So auch Boers & Schaerff, 2020, 8.
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V. Fazit

Auf der Suche nach neuen, effizienteren Wegen zur Verbesserung 
der behördenübergreifenden Zusammenarbeit zur Bekämpfung 
der Jugendkriminalität wurde Ende der 1990er Jahre in Stuttgart 
das Modell des Hauses des Jugendrechts entwickelt. In diesem Modell 
werden die Strafverfolgungsbehörden (im Idealfall nur die Jugend-
dezernate der Polizei und Staatsanwaltschaft) sowie die Jugendhilfe 
im Strafverfahren in einem gemeinsamen Gebäude zusammenge-
führt, um durch den Abbau räumlicher Trennung Reibungsverluste 
zu minimieren, den direkten Informationsaustausch – im rechtlich ge-
steckten Rahmen – zu intensivieren und so das Verfahren insgesamt 
auch zu beschleunigen. In den vergangenen beiden Dekaden wurde 
das Modell in weiteren Bundesländern adaptiert und entsprechen-
de Einrichtungen eröffnet – Ende 2021 werden es knapp 40 Häuser 
in neun Bundesländern, vornehmlich im Westen und Südwesten, 
sein. Auch wenn eine Verfahrensbeschleunigung – hierauf deuten 
die (wissenschaftlichen) Befunde82 hin – und die Förderung direkter 
Kommunikation zwischen den Kooperationspartnern zu bestimmten 
Fragestellungen, auch im Interesse des betroffenen jungen Men-
schen, durchaus sinnvoll sein können, so resultieren gerade hieraus 
aber auch einige nicht unproblematische Aspekte: Hierzu zählen vor 
allem das Risiko eines übermäßigen Informationsaustausches, einer 
möglichen Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses zwischen 
Jugendlichem und Jugendhilfe sowie strukturell einer Störung funk-
tionierender Netzwerke und routinierter Arbeitsabläufe.

Neben das ursprüngliche Konzept, bei dem die Akteure tatsächlich in 
einer Einrichtung zusammengeführt werden, ist in den letzten Jah-
ren mit den virtuellen Häusern ein Alternativkonzept getreten, in dem 
die Akteure in ihren bisherigen Räumlichkeiten verbleiben und zur 
Verstärkung der Kommunikation elektronische Medien aber auch re-
gelmäßige Treffen genutzt werden. Diesem Konzept muss allerdings 
entgegenhalten werden, dass hier auch eine Art „Etikettenschwindel“ 
stattfinden könnte. Begleitet von großer medialer Aufmerksamkeit 
wird eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, deren Wirksam-
keit am Ende bezweifelt werden kann. Denn die bloße Unterzeich-
nung führt zu keiner nennenswerten Veränderung. Soweit an dem 
Standort schon gute Kommunikationsstrukturen bestehen und sich 
die Behördenmitarbeiter*innen schon seit längerem zu regelmäßi-
gen fallbezogenen Konferenzen zusammensetzen, ändert sich durch 
die Einrichtung eines virtuellen Hauses des Jugendrechts praktisch 
nichts. Doch sind solche Häuser überhaupt notwendig? Die Autor*in-
nen der Evaluation der Einrichtung in Ludwigsburg weisen jedenfalls 
darauf hin, dass die räumliche Zusammenführung für die erzielten 
Erfolge nicht unabdingbar sei. Die Ergebnisse seien auch über die 
Schaffung neuer Gremien, Arbeitsgemeinschaften und das Ausfüllen 
von Schnittstellen zwischen den Institutionen möglich.83

Inwieweit die realen Häuser des Jugendrechts tatsächlich in der Lage 
sind, die Jugendkriminalität zu reduzieren, lässt sich aufgrund der 
geringen Datenlage derzeit nicht beantworten.84 Unter den insge-
samt wenigen Kritikern aus Wissenschaft, Politik und Praxis wird da-
her die Forderung nach extern durchgeführten und experimentell 
angelegten Begleituntersuchungen erhoben85 – im optimalen Fall 
sogar landesweit. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass die 
Landesregierungen die Errichtung weiterer Häuser des Jugendrechts 
fördern, ohne dabei auf belastbare positive Befunde zurückgreifen zu 
können. Die in Nordrhein-Westfalen eingesetzte unabhängige Regie-
rungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ kommt in 
ihrem Abschlussbericht 2020 zu dem Ergebnis, dass die sukzessive und 

landesweite Ausdehnung der Häuser des Jugendrechts zügig umgesetzt 
werden müsse. Ohne einen Verweis auf wissenschaftliche Befunde wer-
den die Häuser des Jugendrechts als Erfolgsmodell bezeichnet.86 Die 
vor diesem Hintergrund dringend erforderlichen wissenschaftlichen 
Evaluationen werden dabei weder von der unabhängigen Kommis-
sion noch von der Landesregierung nicht nur nicht initiiert, sondern 
durch den Justizminister stattdessen öffentlich abgelehnt und dabei 
gleichzeitig die Errichtung weiterer Häuser bekanntgegeben.87 In der 
mageren politischen Diskussion über die Häuser des Jugendrechts 
kommt Kritik insgesamt kaum zum Vorschein. Am 9. Oktober 2019 de-
battierte das Plenum des nordrhein-westfälischen Landtags über die 
Bekämpfung der Jugendkriminalität. Alle Fraktionen88 sprachen sich 
dabei für weitere Häuser des Jugendrechts aus, ohne die hier zum Teil 
angesprochenen beachtlichen Schwierigkeiten, die mit solch einem 
Konzept verbunden sind, zu diskutieren. Dabei warnte die DVJJ in 
ihrem Positionspapier schon 2012 vor den Risiken und Nebenwirkun-
gen von Häusern des Jugendrechts.89 Daher wird mit diesem Beitrag 
dringend für eine, über die Wissenschaft hinausgehende, intensivere 
und kritischere Auseinandersetzung mit dem Thema Häuser des Ju-
gendrechts geworben.
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